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VON MARTINA KELLER

Jeder hat das Recht auf Hilfe beim Suizid, egal, 
ob jung oder alt, gesund oder krank.  

Das sagt das Bundesverfassungsgericht.

Ein Urteil, das jede Menge letzte Fragen  
aufwirft. Eine Reportage über Ärzte,  

Patienten und einen Sterbehelfer, der jetzt  
von Termin zu Termin hetzt

Johann Spittler reist durchs Land und schreibt Gutachten über Menschen,  
die Suizidhilfe in Anspruch nehmen wollen 
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eit einem guten halben Jahr befin-
det sich der Psychiater Johann 
Spittler, Rentner aus Datteln, in 
einer Art verspäteter Rush hour des 
Lebens. Rastlos ist er im ganzen 
Land unterwegs. Mit dem Zug 
reist er von seinem Heimatort im 

Ruhrgebiet aus nach Passau, Stuttgart, Köln, Cott-
bus, Leipzig, meist im Auftrag eines Vereins, 
manchmal auch direkt beauftragt von Menschen, 
die seinen Namen ergoogelt haben.

Es sind Menschen, die verzweifelt sind oder 
schwerkrank, Spittler ist vielen von ihnen ein Be-
griff. Sie hoffen, dass er ein Dokument unter-
schreibt, das ihnen den Weg zum assistierten Sui-
zid bereitet.

Dass Spittler auf einmal so viel zu tun hat, liegt 
an einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, 
das im Fe bru ar das Verbot der geschäftsmäßigen 
Sterbehilfe für nichtig erklärte. Spittler sagt: »Ich 
weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht.« 

Will man persönlich mit Johann Spittler sprechen, 
begleitet man ihn am besten auf dem Weg zu einem 
Termin. Treffpunkt Hauptbahnhof Hannover, Gleis 
neun, am späten Vormittag. Ein grauhaariger Mann 
mit Ballonmütze steigt aus dem ICE, ganz in Braun 
gekleidet, Aktentasche unterm Arm. Er will gleich 
mit dem Regionalexpress weiterfahren. An seinem 
Zielort, der hier nicht genannt werden kann, erwar-
tet ihn eine Begegnung mit einer 80-jährigen Krebs-
patientin, die ihr Leben be enden möchte. »Routine«, 
sagt Spittler, was man beruhigend oder be unru hi gend 
finden kann, je nach Haltung. Er freue sich, sagt er, 
auf ein »aller Wahrscheinlichkeit nach hochinteres-
santes Gespräch«. Nach dem Eindruck vom Telefon 
handele es sich um eine kluge, lebenserfahrene Frau.

Seine Aufgabe wird es sein, zu untersuchen, ob 
der Suizidwunsch der Frau wohlüberlegt ist. Gesetz-
lich vorgeschrieben ist ein solches Gutachten nicht, 
aber die Sterbehilfeorganisationen wollen sich ju-
ristisch absichern. In diesem Fall arbeitet Spittler für 
den Verein Di gni tas Deutschland. Für die beiden 
anderen deutschen Organisationen, die es auch noch 
gibt, ist er ebenfalls aktiv. Die Szene der Sterbehelfer 
ist klein. Jetzt, am Anfang, seien sie ja »sehr wenige, 
die bereit sind zu handeln«, sagt Spittler.

Wenn seine Vorhersage zutrifft, dürften es mehr 
werden.

Regionalexpress, Großraumwagen. Wie selbstver-
ständlich entspinnt sich mit Spittler mitten im Kom-
men und Gehen der Passagiere ein Gespräch über 
den Tod. Er rechnet vor, was das Urteil der Ver-
fassungsrichter auslösen wird. Ein Dreisatz: Die 
Schweiz, wo man die Sterbehilfe seit Jahrzehnten 
straffrei praktizieren kann, kommt bei acht Millionen 
Einwohnern auf rund 900 assistierte Suizide im Jahr. 
In Deutschland leben 80 Millionen Menschen. 

»Dann kann man sich an fünf Fingern abzählen, was 
wir in den kommenden Jahren zu erwarten haben.« 
Macht 9000 assistierte Suizide pro Jahr – etwa so 
viele Selbsttötungen wurden in Deutschland 2019 
insgesamt registriert. 

Spittler findet das Ergebnis seiner Rechnung 
erschreckend. Nicht wegen der Sache selbst – die 
Größe der Aufgabe ist es, die ihm Sorgen bereitet: 
»Ich hoffe händeringend, dass wir andere Ärzte 
finden, die einen Teil der Last auf sich nehmen.«

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts be-
sagt, dass grundsätzlich jeder Mensch ein Recht 
auf Suizidhilfe hat. Die Freiheit, sich zu töten und 
dafür die Hilfe von Dritten in Anspruch zu neh-
men, sei verfassungsrechtlich geschützt. Und noch 
etwas: Anspruch auf Suizidassistenz haben nicht 
bloß todkranke Menschen, sondern alle, wenn sie 
nur selbstbestimmt entscheiden. Es spielt also kei-
ne Rolle, ob man jung oder alt ist, gesund oder 
krank oder ob man einfach nur das Leben satthat. 

Ein historischer Richterspruch. Doch geklärt ist 
mit dem Urteil, das so eindeutig klingt, fast nichts. 
Ist der freie Wille wirklich immer so frei? Wie frei 
etwa entscheidet ein Kranker, dessen Erspartes von 
der Pflege aufgefressen wird? Wer soll die Hilfe zur 
Selbsttötung leisten? Soll derjenige, der sie leistet, 
dafür entlohnt werden? Und 
wie geht man damit um, dass 
bei den allermeisten Suiziden 
eine psychische Erkrankung im 
Spiel ist – die möglicherweise 
geheilt oder gelindert werden 
könnte? 

Den Verfassungsrichtern war 
bewusst, dass ihre Entscheidung 
Risiken birgt. Sie stellen dem 
Gesetzgeber ausdrücklich frei, Regeln festzulegen, um 
den Suizid nicht zur Normalität werden zu lassen. Es 
könnte also bald Aufklärungspflichten geben und 
Wartefristen für Suizidwillige. Gutachten von Ärzten 
oder Psychiatern könnten Vorschrift werden. Aber 
besonders streng werden solche Regeln nicht sein 
können – sie dürfen ja das Recht auf Suizidhilfe 
nicht aushebeln.

Während die Politiker sich noch sortieren, der 
Ethikrat tagt, Experten darüber debattieren, welche 
Folgen das Urteil haben wird, hat die neue Zeit schon 
begonnen. Im Zug erzählt der Psychiater Spittler, dass 
er seit dem Urteil rund 50 Suizidwillige begutachtet 
hat. Nein hat er nur zweimal gesagt. Der Fall, der ihn 
gleich erwartet, sei nach allem, was er bisher wisse, 
»eine absolut sonnenklare Geschichte«. Eine Patien-
tin mit Dickdarmkarzinom, ihr Körper ist voll von 
Metastasen. Spittler wird, davon scheint er jetzt schon 
auszugehen, Ja zum Sterbewunsch der Frau sagen.

Johann Spittler ist ein erfahrener Arzt. Zwanzig 
Jahre hat er in leitender Funktion an einem neurolo-

gischen Krankenhaus in Bochum gearbeitet. 2003 
endete seine Karriere an der Universitätsklinik gegen 
seinen Willen, wegen eines Konflikts »um die 
Patienten selbstbestimmung«, wie er sagt. Es sei um 
die Frage gegangen, ob lebenserhaltende Maßnahmen 
bei einer Patientin abgebrochen werden durften. Da-
nach erstellte er Gutachten für den Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen. Parallel begann seine 
Karriere als Sterbehelfer.

Draußen rauscht die Landschaft vorbei, drin-
nen erzählt Spittler von seinen Fällen. Demnächst 
stehe die Begutachtung eines geplanten Doppel-
suizids an. Ein Ehepaar will gemeinsam sterben, 
krank ist nur der Mann. Ob er versuchen werde, 
die Frau von ihrem Plan abzubringen? Die Frage 
macht Spittler wütend. »Verdammt noch mal«, 
sagt er. Die Verfassungsrichter hätten sich doch 
»klipp und klar« geäußert. Wenn die Frau sich 
das gut überlegt habe und die Beziehung emo-
tional tragfähig sei, »dann haben wir ihr das zu-
zugestehen«. 

Als Spittler am Bahnhof aussteigt, wartet schon 
der Sohn der Patientin im Auto. Das Gespräch mit 
ihr wird ohne die ZEIT-Reporterin stattfinden. 
Spittler verabschiedet sich. Später wird er von dem 
Treffen berichten. 

Wer darf assistiert sterben – und wer nicht? Der 
Autor Ferdinand von Schirach hat diese Frage in  
einem Fernsehspiel abgehandelt: In Gott geht es um 
einen traurigen Witwer, der ein Sterbemedikament 
erhalten möchte, eine Kon stel la tion, die eine gewisse 
Ähnlichkeit zu dem ganz real geplanten Doppelsuizid 
hat, von dem Spittler erzählt hat. Im Film, vergange-
ne Woche ausgestrahlt, verhandelt ein fiktiver Ethik-
rat den Fall. Die Hausärztin des Witwers tritt auf, 
sein Anwalt, ein Bischof, der Chef einer Ärzte-
kammer und eine Verfassungsrechtlerin. Sie alle 
nehmen verschiedene Positionen ein. Am Ende fragt 
die Vorsitzende des Ethikrats die Fernsehzuschauer, 
wie sie entscheiden würden.

In der im Anschluss gesendeten Talkshow hart 
aber fair stimmten die Zuschauer über das Schicksal 
des fiktiven Witwers ab: 71 Prozent waren dafür, dass 
er das Medikament bekommt. Keine repräsentative 
Befragung, aber doch ein Stimmungsbild.

Dass Menschen das Recht haben, sich das Leben 
zu nehmen, ist hierzulande nicht umstritten. Selbst 

die beiden großen Kirchen in Deutschland betonen 
in aktuellen Stellungnahmen, dass solche Entschei-
dungen Mitgefühl und Respekt verdienen, keine 
Verurteilung. Doch es ist etwas anderes, das Recht 
auf Suizidhilfe gesetzlich zu verankern. Aus Sicht der 
evangelischen Kirche darf nur im Einzelfall Suizid-
hilfe geleistet werden, die katholische Bischofs-
konferenz lehnt auch das noch immer kategorisch ab. 

Die Sterbehilfeorganisationen bereiten sich 
unterdessen auf eine steigende Nachfrage vor. Die 
Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben 
(DGHS) ist ein Verein mit rund 23.000 Mitglie-
dern und Unterstützern. Bislang war die DGHS 
eher eine Lobbyorganisation. Vor Kurzem hat sie 
ihre Satzung geändert. Nun bietet sie auch die 
»unentgeltliche Vermittlung einer Freitodbeglei-
tung« an. Di gni tas Deutschland, 3225 Mitglieder, 
die kleine Schwester des gleichnamigen Schweizer 
Vereins, kaufte in diesem Jahr bei einer Agentur 
Adressen von 4000 Ärzten und schrieb die Medizi-
ner an. Mehr als 20 neue Unterstützer konnte Di-
gni tas auf diese Weise anwerben.

Und dann ist da noch die mit rund 700 Mitglie-
dern kleinste, aber wohl lauteste der drei Organisa-
tionen: der Verein Sterbehilfe mit seinem Präsidenten 
 Roger Kusch. Er ist der prominenteste Sterbehelfer 

des Landes, mit seiner provo-
kanten Art brachte er die De-
batte vor Jahren ins Rollen.

Kusch empfängt im Büro 
seines Vereins in einem Ham-
burger Altbau nicht weit vom 
Hauptbahnhof entfernt, genau-
er: in der Küche des Büros. 
Kühlschrank, Herd, Spüle, ein 
kleiner Tisch, zwei Stühle. Alles 

sehr spartanisch, nüchtern. Es ist still, die Mitarbeiter 
haben schon Feier abend. 

Kusch ist 66 Jahre alt, er war mal Justizsenator 
der Hansestadt. Jahrelang habe man sich auf den 
Tag X vorbereitet, sagt er, mit dem Urteil war der 
Tag gekommen.

Um Sterbehilfe anbieten zu können, hatten Kusch 
und seine Mitstreiter zuletzt einen Umweg über die 
Schweiz genommen. In Zürich hatte Kusch einen 
zweiten Verein gegründet. Erst ließen sich die Suizid-
willigen dort begutachten, später holten die Angehö-
rigen die tödlichen Mittel samt Gebrauchs anweisung 
in der Schweiz ab. So ausgestattet, fuhren sie wieder 
nach Hause, zu ihren Großvätern und Großmüttern, 
ihren Müttern und Vätern, ihren  Geschwistern, die 
ihr Leben be enden wollten. Diesen Umweg braucht 
es nun nicht mehr.

Immer wieder sorgte Kusch für Aufsehen, wenn 
er verkündete, er habe Suizidhilfe geleistet. Zwölf 
Jahre ist es her, dass er eine Pressekonferenz gab: Er 
präsentierte ein umgebautes Infusionsgerät, per 

Knopfdruck konnten sich die Sterbewilligen nun 
selbst ein tödliches Mittel in die Adern fließen lassen. 
Als Kusch den Automaten vorführte, hatte er statt 
eines Medikaments Karottensaft eingefüllt. Anstoß 
erregte auch das Bezahlmodell des Vereins: Wer sich 
für eine Art Premium-Mitgliedschaft zum Preis von 
7000 Euro entschied, durfte auf umgehende Prüfung 
seines Suizidhilfe-Antrags hoffen. Wer nur 2000 Euro 
überwies, musste ein Jahr warten.

Kuschs Aktionen hinterließen einen bleibenden 
Eindruck. Als Bundestagsabgeordnete aller Fraktio-
nen 2015 ein Gesetz beschlossen, das die »geschäfts-
mäßige Förderung der Selbsttötung« verbot, wurde 
der neue Paragraf bekannt als »Lex Kusch«. Ge-
schäftsmäßig meint, anders als der Laie vielleicht 
denkt, nicht pro fit orien tiert, sondern auf Wieder-
holung angelegt. Wer gegen das Gesetz verstieß, 
riskierte nun eine Geld- oder sogar eine Haftstrafe: 
Vorgesehen waren bis zu drei Jahre Gefängnis. 

Kein einziges Mal wurde in Deutschland unter 
Berufung auf diesen Paragrafen Anklage erhoben. 
Aber Sterbehilfevereine, einige Ärzte und schwer-
kranke Patienten legten Verfassungsbeschwerde ein. 
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts übertraf 
die kühnsten Erwartungen der Kläger: »Mehr hätten 
wir uns nicht wünschen können«, heißt es bei Di gni-
tas. »Revolutionär«, urteilt Kusch. Mindestens 
65 Mitgliedern verhalf sein Verein seit dem Urteil 
nach eigenen Angaben zur Selbsttötung. 

Anfang Juni leistete Kusch persönlich erstmals 
offiziell Suizidhilfe in einem deutschen Altenheim. 
Früher mussten sie so etwas diskret machen, erzählt 
er, »weil es keine andere Wahl gab und wir Mitleid 
mit den Leuten hatten«. Das seien immer heikle Si-
tuationen gewesen, man habe sich mit den Angehö-
rigen abgesprochen, wann man ungestört sei.

Jetzt also können Kusch und seine Mitstreiter 
offen auftreten. Sein Verein hat per Pressemitteilung 
schon alle Heime und deren Träger aufgefordert, ihre 
Hausordnungen zu ergänzen. Damit das Recht auf 
Suizidhilfe »jederzeit ausgeübt« werden könne.

Das Urteil, das Roger Kusch und seine Kolle-
gen so begeisterte – die Kirchen, viele Heimleiter, 
Politiker und Ärzte nahmen es mit Entsetzen auf. 

Anfang September treffen sich die Palliativ-
mediziner zu ihrem Jahreskongress, die Veranstal-
tung wird wegen der Pandemie digital aus Wies-
baden übertragen. Lukas Radbruch, der 61 Jahre 
alte langjährige Präsident seiner Fachgesellschaft, 
erzählt auf dem Podium von einem aktuellen Fall. 
Eine junge Mutter mit einem unheilbaren Bauch-
tumor hatte sich an ein Palliativteam seiner Klinik 
gewandt. Das Gesetz sei doch geändert worden, ob 
die Ärzte ihr etwas besorgen könnten? Das dürfe 
man ja jetzt. Die Frau litt unter schwerster Übel-
keit, obwohl sie bereits zwei Medikamente da-
gegen einnahm. Radbruch erzählt, wie sein Team 

»Ich weiß nicht mehr, wo mir  
der Kopf steht«

Johann Spittler, Sterbehelfer
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DAS HAUS DES MONATS

Kontakt
Bien-Zenker GmbH  
Am Distelrasen 2  
36381 Schlüchtern 
Tel. (06661) 98-0 
info@bien-zenker.de 
www.bien-zenker.de

 
Bien-Zenker wurde zur  
»Most Innovative Brand« 
des Plus X Award 2019  
ausgezeichnet.

AMBIENCE von Bien-Zenker: Die Renaissance des Bungalows
EIN BEITRAG VON
BIEN-ZENKER GMBH 

Der Bungalow feiert hierzulande eine Re-
naissance. Dieser Entwicklung im Ein- 
familienhausmarkt wird der Holzfertighaus-
hersteller Bien-Zenker aus dem hessischen 
Schlüchtern mit der Hauslinie AMBIENCE 
gerecht. Und zwar mit Hausentwürfen, 
die zu dem passen, was die Interessenten  
suchen: Neben Familien, die gerne auf ei-
ner Ebene wohnen, gibt es heute die große 
Gruppe der Menschen Ü 50 und Ü 60, die ihr 
persönliches Wohnumfeld nach dem Aus-
zug der Kinder verkleinern – und ambitio-
niert leben möchten. Und weil man natürlich 
möglichst lange in den eigenen vier Wänden 
wohnt, bietet sich der Bau eines ebenerdigen  

Bungalows ohne lästiges Treppensteigen  
an. Die Hauslinie AMBIENCE umfasst vom 
AMBIENCE 77 bis zum AMBIENCE 209 sechs 
unterschiedlich große Entwürfe. Sie alle  
bieten mit wohldurchdachten Grundrisskon-
zepten lichtes, großzügiges Wohnen und mit 
ausgesprochen alltagspraktischen Lösungen 
gleichzeitig höchste Funktionalität. Ihre an-
spruchsvolle architektonische Formenspra-
che reicht vom klassischen Winkelbau mit 
Satteldach über kubischen Bauhausstil bis 
hin zum extravaganten Pultdach-Eigenheim 
oder einem Bungalow mit zweigeschossi-
gem Gebäudeteil. 

Alle Entwürfe der Hauslinie AMBIENCE  
sind so konzipiert, dass sie auch ohne Unter- 
geschoss auskommen – und somit echtes 
Wohnen auf einer Ebene bieten.

Traumlage am Wasser 20 Min v. Lübeck!
EFH v. privat, Wohn.-Nutzfl. 270/6690 qm,

8 Zi.,Kamine, Balkone, ELW, Hauskoppel,

B, 86,4 kWh, Öl-Zh, Bj. 1975/2015, T€ 980,

Exposé unter 0172-4145164

�������������	 ���������������� ������

���������
�����������
 ����
�2�370 ��0 +408?? 1'� �2:(��0 ��0 50??? 1'� !�,��!7�2 �:37�(�� 9??)
'*��2($3$�27� 
�!�� �;�=�37��:73�"&�(�� ��:73�"#�2>0 �2�(>�0 
��"7�
� 8??0???�#6��"2 >>!&0 �	0 	�:�,2�$3� �  �+� �$*0 >>!&0 	�:��2,2*<0 
�(!�20
��2,��"7:(!� 37��$&� ��(�$7� 4�99/0 �(�2!$��:3=�$3 $( ���2��$7:(!0
���2 �"2 �(7�2�33� �2�:7 3$�"�
��"$' 	$&!:3� �$,&0#��72$��3=$27 -��. � ��=�2��$''*�$&$�(#��%&�20�*'
�(�*���=�2��$''*�$&$�(#��%&�20�*' � ��&0 ?499+ 6 ))+ )  

Kontakt für Anzeigenkunden

!!040!/!32!80 454
Ihr Ansprechpartner für Beratung und Verkauf  
von Immobilien.

 Malte.Geers@zeit.de!!!


